
STADT TROCHTELFINGEN 

LANDKREIS REUTLINGEN 

 

 

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 

 

 

Aufgrund von § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBl. I S. 963) und §§ 16 und 

17a des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.8.1974 (BGBl. I S. 1972) in 

Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

16.9.1974 (Ges. Bl. S. 343) und der §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-

Württemberg vom 18.2.1964 (Ges. Bl. S 71) hat der Gemeinderat am 30.6.1975 folgende 

Satzung über die Erhebung einer Grund- und Gewerbesteuer erlassen: 

 

§ 1 

Erhebung der Grundsteuer 

 

Die Stadt Trochtelfingen erhebt für den auf ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine 

Grundsteuer. Für die Erhebung, insbesondere für den Kreis der Steurpflichtigen, den 

Steuergegenstand, den Maßstab, die Entstehung und die Fälligkeit gelten die Bestimmungen 

des Grundsteuergesetztes vom 7.8.1973. 

 

§ 2 

Hebesatz 

 

Der Hebesatz beträgt ab dem Kalenderjahr 1975 

 

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)  240 v.H. 

Grundsteuer B (Grundstücke) 210 v. H. 

 

§ 3 

Erhebung der Gewerbesteuer 
 

Die Stadt Trochtelfingen erhebt eine Gewerbesteuer. Für die Erhebung, insbesondere für den 

Kreis der Steuerpflichtigen, den Steuergegenstand, den Maßstab, die Entstehung und die 

Fälligkeit, gelten die Bestimmungen des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 

15.8.1974. 

 

§ 4 

Hebesatz 
 

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträt ab dem Kalenderjahr 1975 

 

nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 320 v. H. 

Mindeststeuer für Gewerbetreibende 12,-- DM 

Mindeststeuer für Hausgewerbetreibende 6,-- DM 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. 


